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AMTLICHER TEIL 
 

FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2018 UND ENTLAST UNG DES VERBANDS-
VORSTANDES UND DES VERBANDSVORSTEHERS 

 
 

Die Verbandsversammlung des ZOWA hat am 23. März 2021 folgende Beschlüsse gefasst: 
 

Beschluss-Nr.: VV 01/2021  
Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss: 

1. Der Jahresabschluss des Jahres 2018 wird in der vorliegenden Form festgestellt. 
2. Der Gewinn des Jahres 2018 wird zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet. Der danach verbleibende Gewinn 

wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 

Beschluss-Nr.: VV 02/2021 
Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss: 
Dem Verbandsvorsteher und dem Vorstand des Verbandes wird für das Wirtschaftsjahr 2018 Entlastung erteilt. 
 

Der Jahresabschluss, Lagebericht und Erfolgsübersicht des Jahres 2018 liegen zur Einsichtnahme in der Woche vom 
03.05.2021 – 07.05.2021 während der Dienstzeit und nach Terminvereinbarung beim Zweckverband Ostuckermärkische 
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung, Wasserplatz 1, 16303 Schwedt, öffentlich aus. 
 
 
 

gez. Arnold 
Verbandsvorsteher 
 
 

FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2019 UND ENTLAST UNG DES VERBANDS-
VORSTANDES UND DES VERBANDSVORSTEHERS 

 
 

Die Verbandsversammlung des ZOWA hat am 23. März 2021 folgende Beschlüsse gefasst: 
 

Beschluss-Nr.: VV 03/2021  
Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss: 

1. Der Jahresabschluss des Jahres 2019 wird in der vorliegenden Form festgestellt. 
2. Der Gewinn des Jahres 2019 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

Beschluss-Nr.: VV 04/2021 
Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss: 
Dem Verbandsvorsteher und dem Vorstand des Verbandes wird für das Wirtschaftsjahr 2019 Entlastung erteilt. 
 

Der Jahresabschluss, Lagebericht und Erfolgsübersicht des Jahres 2019 liegen zur Einsichtnahme in der Woche vom 
03.05.2021 – 07.05.2021 während der Dienstzeit und nach Terminvereinbarung beim Zweckverband Ostuckermärkische 
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung, Wasserplatz 1, 16303 Schwedt, öffentlich aus. 
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gez. Arnold 
Verbandsvorsteher 
 
 

FESTSETZUNGEN NACH § 14 ABS. 1 NR. 1 EIGV FÜR DAS W IRTSCHAFTSJAHR 2021 DES 
NORD-UCKERMÄRKISCHEN WASSER- UND ABWASSERVERBANDES 

 
 

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 28 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg hat die Verbandsversammlung durch Beschluss vom 25.11.2020  und 
mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt: 
 

1. Es betragen Wasserversorgung  Abwasserentsorgung Gesamt 
 

1.1. im Erfolgsplan  
die Erträge 3.016.146 € 3.747.341 € 6.763.487 € 
die Aufwendungen 2.952.887 € 3.699.003 € 6.651.890 € 
der Jahresgewinn 63.259 € 48.338 € 111.597 € 
der Jahresverlust 0 € 0 € 0 € 

 

1.2. im Finanzplan  
Mittelzufluss/Mittelabfluss 
aus laufender Geschäftstätigkeit     529.064 € 361.423 € 890.487 € 
Mittelzufluss/Mittelabfluss 
aus der Investitionstätigkeit -908.000 € -402.000 € -1.310.000 €. 
Mittelzufluss/Mittelabfluss 
aus der Finanzierungstätigkeit 401.579 € 209.994 € 611.573 € 

 

2. Es werden festgesetzt 
 

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite 
 auf  650.000 € 350.000 € 1.000.000 € 
 für die Investitionen und Investi- 
 tionsförderungsmaßnahmen 
 

2.2. der Gesamtbetrag der Verpflich- 
tungsermächtigungen auf   0 € 

 

2.3. die Verbandsumlage auf   20.000 € 
 

Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen: 
 

a) die Stadt Prenzlau für die Ortsteile  1.850,50 € 
        Blindow, Dauer, Dedelow, Güstow, 
        Klinkow, Schönwerder 
b) die Gemeinde Nordwestuckermark  4.393,39 € 
c) die Gemeinde Uckerland  2.721,69 € 
d) die Stadt Brüssow  1.897,29 € 
e) die Gemeinde Gramzow für die Ortsteile  1.723,67 € 
        Gramzow, Lützlow, Meichow 
f) die Gemeinde Carmzow-Wallmow  648,72 € 
g) die Gemeinde Göritz  855,60 € 
h) die Gemeinde Schenkenberg  639,36 € 
i) die Gemeinde Schönfeld  609,21 € 
j) die Gemeinde Grünow  970,99 € 
k) die Gemeinde Oberuckersee  1.713,28 € 
l) die Gemeinde Randowtal  969,96 € 
m) die Gemeinde Uckerfelde  1.006,34 € 

 
 

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 04. Februar 2021 erteilt. 
 
 
 

Prenzlau, den 05.02.2021                                                            gez. Hendrik Sommer 
                                                                              Verbandsvorsteher 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG DER 12.  SITZUNG DES 
JUGENDHILFEAUSSCHUSSES AM 18.05.2021  

 
Landkreis Uckermark 
Der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Die 12. Sitzung des Jugendhilfeausschusses (6. Wahlperiode) findet am Dienstag, dem 18.05.2021, um 17:00 Uhr in  
der Kreisverwaltung Uckermark in Prenzlau, Karl-Marx-Straße 1, Plenarsaal statt. 
 
Bitte beachten Sie die ausgewiesenen Zugänge zum Plenarsaal. 
 
Tagesordnung:  
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
2. Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) 

 
 2.1 Anträge zur Tagesordnung 

 
3. Bestätigung der Niederschrift der 11. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 13.04.2021 - öffentlicher Teil 

 
4. Informationen 

 
5. Einwohnerfragestunde 

 
6. Anfragen 

 
 6.1 Auswirkungen der sog. Coronapandemie sowie der regierungsseits verordneten sog. Eindäm-

mungsmaßnahmen auf Kinder und Jugendliche in der Uckermark 
AF/077/2021 
Herr Dietmar Meier 
 

7. Anträge 
 

8. Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 2021 
BV/096/2021 
 

9. Beteiligung anerkannter freier Träger der Jugendhilfe an der Durchführung von Inobhutnahmen gemäß § 76 
Abs. 1 SGB VIII. Rufbereitschaft bei Kindeswohlgefährdung und Krisen 
BV/106/2021 
 

10. Projektaufruf "Technikschule" 
BV/111/2021 
 

11. Änderung der Bildungsförderrichtlinie des Landkreises Uckermark 
BV/112/2021 
 

12. Anerkennung der Leistung der pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen in Zeiten der Corona-
Pandemie in Form einer Corona-Sonderzahlung 
BV/113/2021 
 

 
Nichtöffentlicher Teil:     
 
1. Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) 
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 1.1 Anträge zur Tagesordnung 

 
2. Bestätigung der Niederschrift der 11. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 13.04.2021 - nichtöffentlicher 

Teil 
 

3. Anfragen 
 

4. Anträge 
 

5. Informationen 
 

 
Prenzlau, den 07.05.2021 
 
 Im Benehmen: 

 
 
gez. Thomas Neumann gez. Karina Dörk 
Ausschussvorsitzender Landrätin 
 
 

ENDE DES AMTLICHEN TEILS  
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